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Stadtverwaltung Bad Lausick      Bad Lausick, den 20.02.2025 
 

Beschlussvorlage Nr. III/II/9/27/02/2025 
für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 27.02.2025 

 
Gegenstand der Vorlage: 
Diskussion und Beschlussfassung zur Gewährung des Sitzgemeindeanteils an die Deutsche Bläseraka-
demie GmbH für das Jahr 2025 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt den Sitzgemeindeanteil in Höhe von 242.832,48 € als Zu-
schussgewährung an die Deutsche Bläserakademie GmbH für das Jahr 2025 (Produktkonto Ergebnis-
haushalt 26200000.43150000 / Produktkonto Finanzhaushalt 2620000.73150000). 
Davon trägt der Landkreis anteilig 200.859,98 € (Produktkonto Ergebnishaushalt 26200000.34820000. / 
Produktkonto Finanzhaushalt 26200000.64820000) und die Stadt Bad Lausick einen Eigenanteil in Höhe 
von 41.972,50 €.  
Der Sitzgemeindeanteil inklusive des Anteils des Landkreises sind in den Haushaltsplan 2025 aufzuneh-
men.  
 

Begründung: 
Die Deutsche Bläserakademie GmbH hat ihren Sitz in der Stadt Bad Lausick. Die Existenz der Gesellschaft 
ist insbesondere abhängig von der Förderung des Kulturraumes.  
 
Die Förderrichtlinie des Kulturraumes Leipziger Raum vom 15.06.2018 besagt, dass die Förderung von 
einer angemessenen Beteiligung der Sitzgemeinde an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben abhän-
gig gemacht wird.  
 
Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben der Deutschen Bläserakademie GmbH für das Jahr 2025 belau-
fen sich laut Wirtschaftsplan 2025 auf 3.472.583,00 €. Nach Mitteilung des Landratsamtes Landkreis 
Leipzig, Schreiben vom 12.12.2024, beträgt die Beteiligung des Landkreises wie im Vorjahr 200.859,98 €. 
 
Der Kreistag des Landkreises Leipzig hat mit Beschluss 2017/013 bewilligt, den Aufwuchs am Sitzgemein-
deanteil für die beiden Trägerstädte der Orchester ab dem 01.07.2017 zu übernehmen. 
 
Der Anteil der Stadt Bad Lausick beträgt 41.972,50 € für das Jahr 2025 (Haushaltsjahr 2024: 40.750,00 €). 
Der Landkreis übernimmt für das Jahr 2025 eine Aufstockung in Höhe von 200.859,98 €. 
 
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10.02.2025 die Beschlussfassung empfohlen. 

 
bereits gefasste Beschlüsse: ---   
aufzuhebende Beschlüsse: --- 
 
finanzielle Auswirkungen:   
Produktkonto Ergebnishaushalt:         26200000.43150000 (Musikpflege; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ...) 
Produktkonto Finanzhaushalt:            26200000.73150000 (Musikpflege; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ...) 
   
-     einmalige Kosten:   242.832,48 € (Sitzgemeindeanteil) 
- laufende Kosten:     
- zu erwartende Erträge:  200.859,98 € (Erhöhung Sitzgemeindeanteil) 
- jährliche Belastung:  

 
Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin. x HA x OA  Bau  Lieg.  VA  TA  StFwA  

Verteiler des Beschlusses: 
Bgm. x Fin. x HA x OA  Bau        SWL  

Verantwortlich für die Durchführung: 
Bgm.  Fin.  HA x OA  Bau        SWL  

Verteiler der Vorlage: 
Bgm. x 18xSR x 8xOR  Fin. x HA x Bau  OA    Presse  

 


